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Seit 1977 (in den ostdeutschen Ländern 
seit 1992) kennen wir den Versorgungs-
ausgleich: Er regelt die Verteilung der 
Vorsorgeanrechte zwischen den Ehepart-
nern bei einer Scheidung. Der Versor-
gungsausgleich ist nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts durch unsere Verfassung gebo-
ten. Er ist – trotz aller Veränderungen im 
Arbeitsleben, in den Versorgungssyste-
men und in den Familien – nach wie vor 
unverzichtbar: Vor allem dann, wenn 
ein Ehepartner die Hauptlast der Famili-
enarbeit trägt und die eigene Erwerbsar-
beit zurücksteht, muss dessen eigenstän-
dige Versorgung nach einer Scheidung 
gewährleistet sein. Davon profitieren 
nach wie vor überwiegend die Frauen.

Seit Jahrzehnten wird über eine Struk-
turreform des Versorgungsausgleichs 
diskutiert: Wie können wir zu gerechte-
ren Teilungsergebnissen kommen? Wie 
erreichen wir es, den Ausgleich so weit 
als möglich schon bei der Scheidung zu 
regeln? Und wie können wir dieses zwar 
unverzichtbare, aber leider höchst kom-
plizierte Rechtsinstrument vereinfachen? 
Trotz aller Reparaturgesetze konnten in 
der Vergangenheit keine überzeugenden 
Lösungen gefunden werden.

Der neue Reformansatz der Bundes-
regierung: Interne oder externe 
 Teilung jedes Anrechts

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 1 
geht einen neuen Weg: Er gibt die Sal-
dierung aller Anrechte und den Ein-
malausgleich über die gesetzliche Ren-
tenversicherung auf. Künftig soll jedes 
Anrecht geteilt werden, und zwar schon 
bei der Scheidung. Damit werden die im 
geltenden Recht bestehenden Gerech-
tigkeitsdefizite weitgehend beseitigt: 
Mit der Teilung jedes Anrechts kön -
nen wir darauf verzichten, die Anrech-
te auf Grundlage unsicherer Prognosen 
vergleichbar zu machen; wir brauchen 
keine Barwert-Verordnung mehr. Außer-

1 Bundestags-Drucksache 16/10144.

dem findet grundsätzlich bereits bei 
Scheidung eine abschließende Teilung 
der Anrechte statt. Das Recht wird neu 
geordnet und systematisch sowie sprach-
lich vereinfacht.

Ich freue mich, dass unser Vorschlag 
für einen Systemwechsel sowohl in der 
Fachwelt als auch in der Rechtspolitik 
ganz überwiegend auf ein positives Echo 
gestoßen ist. Die Experten stimmen uns 
darin zu, dass prognosebasierte Bewer-
tungen zum Ende der Ehezeit regelmä-
ßig das Ziel einer fairen Teilhabe der 
Eheleute im Versorgungsfall verfehlen. 
Sie stimmen uns auch darin zu, dass 
der Einmalausgleich über die gesetzli-
che Rentenversicherung der gewandel-
ten Versorgungslandschaft nicht mehr 
gerecht wird – vor allem vor dem Hin-
tergrund der wachsenden Bedeutung der 
betrieblichen Altersversorgung und der 
Privatvorsorge.

Die erste Lesung des Gesetzentwurfs im 
Deutschen Bundestag Ende September 
2008 und die Sachverständigenanhörung 
Anfang Dezember 2008 verliefen positiv. 
Ich bin deshalb optimistisch, dass Bun-

destag und Bundesrat die Beratungen 
in den nächsten Wochen abschließen 
werden. Wie geplant könnte die Reform 
dann zeitgleich mit der Neuordnung 
des familiengerichtlichen Verfahrens am  
1. September 2009 in Kraft treten 2.

Was sich für die betrieblichen Versor-
gungsträger ändert

Was bedeutet die Reform nun für die 
betriebliche Altersversorgung? Schon 
bisher waren betriebliche Versorgungs-
anrechte im Versorgungsausgleich zu 
berücksichtigen, entweder als Rech -
nungsposten beim Einmalausgleich über 
die gesetzliche Rentenversicherung oder 
im nachgelagerten schuldrechtlichen 
bzw. im verlängerten schuldrechtlichen 
Versorgungsausgleich.

Auch künftig ist der betriebliche Ver-
sorgungsträger für die Umsetzung der 
gerichtlichen Teilungsentscheidung ver-
antwortlich. Die Reform sieht grundsätz-
lich eine interne Teilung der Anrechte 
und nur ausnahmsweise eine externe 
Teilung vor. Kommt es zu einer inter-
nen Teilung, wird für den Ehepartner 
ein neues Anrecht in demselben Ver-
sorgungssystem begründet. Bei einer 
externen Teilung ist das entsprechende 
Versorgungskapital an den neuen Ver-
sorgungsträger auszuzahlen. In beiden 
Fällen ist das aufzuteilende Anrecht zu 
kürzen, denn der Versorgungsausgleich 
soll nicht zu zusätzlichen Belastungen 
für die Versicherungskollektive führen.

Auch soll der betriebliche Versorgungs-
träger künftig selbst den auszugleichen-
den Wertzuwachs in der Ehe berechnen 
und dem Familiengericht einen entspre-
chenden Vorschlag unterbreiten. Das ist 
sachgerecht, denn der Versorgungsträger 
kennt das auszugleichende Anrecht am 
besten. Im Übrigen ermitteln schon heu-

2 Das Gesetz über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit (FamFG) wurde als Artikel 1 
des FGG-Reformgesetzes verkündet (BBGl. I vom 
22.12.2008 S. 2586). Es tritt am 1.9.2009 in Kraft.

Der Kommentar

Brigitte Zypries, Bonn

Die Strukturreform des Versorgungs-
ausgleichs – Wo stehen wir, was bleibt 
zu tun?
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te viele betriebliche Versorgungsträger 
den Ehezeitanteil selbst. Für die Werter-
mittlung verweist das neue Recht auf die 
bekannten Bewertungsvorschriften des 
Betriebsrentengesetzes. Dem Familien -
gericht verbleibt die Aufgabe, den Vor-
schlag für den Ausgleichswert zu prüfen; 
es trägt insoweit die Verantwortung für 
die Teilung.

Neue Spielräume für alle Beteiligten 
– auch für die betrieblichen Versor-
gungsträger

Das geltende Recht des Versorgungs-
ausgleichs ist strikt: Es kennt für das 
Gericht, die Eheleute und die Versor-
gungsträger fast keine Spielräume und 
betrachtet Vereinbarungen der Eheleute 
eher als störende Eingriffe in ein Exper-
tensystem. Das wird künftig anders.

Erstens: Der neue Versorgungsausgleich 
fördert Vereinbarungen der Eheleute. 
Deshalb versteckt das neue Recht auch 
die Vorschriften über die Vereinbarun-
gen nicht mehr weit hinten im Gesetz  
(§ 1587o BGB), sondern stellt die Vor-
schriften an den Anfang (§§ 6 bis 8 Ver-
sorgungsausgleichsgesetz). Vereinbarun-
gen werden künftig die erforderlichen 
Teilungsvorgänge reduzieren.

Zweitens: Die Reform sieht Ausnahmen 
von der Durchführung des Versorgungs-
ausgleichs bei kurzer Ehezeit und bei 
Bagatellanrechten vor. Die Familienge-
richte sollen auf den Ausgleich von 
kleinen Ausgleichwerten von bis zu ca. 
25 �  ̀monatlich verzichten, es sei denn, 
im Einzelfall ist die Teilung aus beson-
deren Gründen geboten. Das entspricht 
der Wertung von § 3 Betriebsrentenge-
setz, der die Abfindung entsprechender 
Kleinst-Anwartschaften erlaubt. Auch 
von der Teilung höherer Versorgungen, 
die sich am Stichtag wertmäßig weitge-
hend entsprechen, soll das Familienge-
richt absehen.

Drittens: Die Versorgungsträger erhalten 
Gestaltungsspielräume, um den Versor-
gungsausgleich im jeweiligen Versor -
gungssystem möglichst optimal zu orga-
nisieren. Als gesetzlicher Regelfall ist die 
interne Teilung vorgesehen. Die interne 
Teilung muss die gleichwertige Teilhabe 
der Ehegatten an den in der Ehezeit 
erworbenen Anrechten sicherstellen. 
Für die konkrete Ausgestaltung enthält 
§ 11 Versorgungsausgleichsgesetz Maß-
gaben, die den höchst unterschiedlichen 
Versorgungssystemen Rechnung tragen. 
Kosten, die bei der internen Teilung ent-
stehen, können mit den Anrechten bei-
der Ehegatten verrechnet werden, soweit 
sie angemessen sind.

Viertens: Ausnahmsweise ist die externe 
Teilung eines Anrechts möglich. Dann 
begründet das Familiengericht für die 

ausgleichsberechtigte Person zulasten 
des Anrechts der ausgleichspflichtigen 
Person ein Anrecht in einem anderen 
Versorgungssystem, hilfsweise in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Der 
Versorgungsträger der ausgleichspflich-
tigen Person hat in diesem Fall einen 
Kapitalbetrag an den Versorgungsträger 
der ausgleichsberechtigten Person zu 
zahlen und kürzt das Anrecht der aus-
gleichspflichtigen Person entsprechend.

Die externe Teilung ist zulässig, wenn 
sie zwischen dem Versorgungsträger und 
der ausgleichsberechtigten Person ver-
einbart wird oder wenn der Versorgungs-
träger eine externe Teilung verlangt und 
der Ausgleichswert bestimmte festgelegte 
Grenzen nicht übersteigt. Oder anders: 
Gegen den Willen des Versorgungsträ-
gers kommt es nicht zu dem mit einer 
externen Teilung notwendig verbunde-
nen Kapitalabfluss.

§ 14 Absatz 2 Nummer 2 Versorgungsaus-
gleichsgesetz erlaubt es, Ausgleichswerte 
mit einem kapitalisierten Stichtagswert 
von derzeit bis zu ca. 6.000 �  ̀ durch 
einseitiges Gestaltungsrecht des Versor-
gungsträgers abzufinden. Das entspricht 
einer in der Ehe erworbenen Betriebs-
renten-Anwartschaft von insgesamt ca. 
100 �  ̀ monatlich. Für arbeitgebernahe 
Versorgungen, also bei Direktzusagen 
und Unterstützungskassen, sieht der 
Regierungsentwurf in § 17 Versorgungs-
ausgleichsgesetz eine Wertgrenze von 
derzeit bis zu ca. 65.000 �  ̀ Kapitalwert 
vor; also einer in der Ehe erworbenen 
Betriebsrenten-Anwartschaft von insge-
samt ca. 1.110 � .̀ Mit Zustimmung der 
ausgleichsberechtigten Person können 
sogar Anrechte mit höheren Werten 
extern geteilt werden.

Mit diesen Regeln sind viele Beden -
ken der Versorgungsträger ausgeräumt: 
Durch Vereinbarungen werden die erfor-
derlichen Teilungsvorgänge reduziert. 
Kleinst-Anwartschaften werden erst gar 
nicht geteilt, kleinere Ausgleichswerte 
können im Wege der externen Teilung 
abgefunden werden. Die interne Teilung 
erlaubt den Versorgungsträgern maß -
geschneiderte Lösungen, solange die 
Grundsätze einer fairen Aufteilung der 
gemeinschaftlich in der Ehe erwirtschaf-
teten Versorgung gewahrt bleiben.

Was zu tun bleibt

In unseren Entwurf ist das fachliche 
Know-how vieler familienrechtlicher 
Experten, der Deutschen Rentenversi -
cherung Bund und von Spezialisten der 
betrieblichen und der privaten Versor-
gungsträger eingeflossen. Gerade die 
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche 
Altersversorgung (aba) hat sich sehr früh 
intensiv mit der Reform auseinanderge-
setzt und konstruktiv an praktikablen 

Lösungen mitgewirkt. Die Fachtagungen 
der aba am 7. Dezember 2007 und am 
6. Juni 2008 in Köln haben die betrieb-
lichen und privaten Versorgungsträger 
frühzeitig in den Reformprozess einge-
bunden; die Sonderveranstaltung am 12. 
Februar 2009 in Mannheim wird hierzu 
einen weiteren Beitrag leisten.

Nach Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens sind die rechtsberatenden Beru-
fe, die Justiz der Bundesländer und die 
Versorgungsträger am Zug: Es gilt, die 
Geschäftsabläufe auf den neuen Aus-
gleich vorzubereiten!

Die Justiz ist ohnehin mit der Umstel-
lung auf das neue familiengerichtli -
che Verfahren zum 1. September 2009 
beschäftigt. In diese Reform des Prozess-
rechts fügt sich die Reform des materiel-
len Versorgungsausgleichsrechts ein.

Und was für die Familiengerichte gilt, gilt 
ebenso für die Anwälte und Notare: Der 
neue Versorgungsausgleich eröffnet neue 
Gestaltungschancen, bringt deshalb aber 
auch eine neue Verantwortung mit sich. 
Die Zeiten, in denen sich die Praxis nicht 
selten blind auf Berechnungsprogramme 
verlassen hat, werden also hoffentlich 
bald vorbei sein. Die kreative Problemlö-
sung im Einzelfall gehört zur Kernkom-
petenz von Juristinnen und Juristen. Das 
erfordert zugleich mehr Beratung, die 
aber wegen der gewachsenen Sensibili-
tät der Eheleute für die Altersvorsorge 
ohnehin geboten ist – nicht nur bei der 
Scheidung, aber eben auch dann.

Das neue Recht soll auch die elektroni-
sche Kommunikation zwischen der Jus-
tiz und den Versorgungsträgern erleich-
tern. Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
beide Akteure schon heute elektronische 
Datenverarbeitung einsetzen und die -
selben Daten verarbeiten, miteinander 
aber bisher nur in Papierform kom -
munizieren. Diese Medienbrüche sind 
Fehlerquellen und schaffen unnötigen 
Aufwand, der mit dem neuen Recht 
bedeutend reduziert werden kann.

Bei vielen Versorgungsträgern sind 
die Vorarbeiten bereits abgeschlossen. 
Das ist angesichts der beabsichtigten 
Umstellung zum 1. September 2009 
auch erforderlich. Wer sich des Themas 
Versorgungsausgleich bisher nicht ange-
nommen hat, sollte dies bald in Angriff 
nehmen, um den Familiengerichten ab 
Herbst 2009 die geänderten Auskünfte 
erteilen und die gerichtliche Entschei-
dung über eine interne oder externe 
Teilung umsetzen zu können.

Alles in allem also: Die Reform ist auf 
einem guten Weg!

Brigitte Zypries
Bundesministerin der Justiz
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Gehört –
Gelesen –
Notiert
Nikolaus Bora

Als Bundeswirtschaftsminister Micha-
el Glos (CSU) am 21. Januar den Jah-
reswirtschaftsbericht 2009 vorstellte, 
sprach er von einer „Wirtschaftslage, 
die in der Nachkriegszeit ohnegleichen 
ist“, von „schwierigen Zeiten“ und von 
einer Weltkonjunktur, die sich „auf 
Talfahrt“ befinde. Doch Unternehmen 
und Konsumenten dürften sich vom 
Dauerfeuer der schlechten Daten nicht 
den Mut nehmen lassen, betonte Glos 
auf der Bundespressekonferenz. Die von 
ihm genannten Zahlen sind jedoch alles 
andere als erfreulich: Das Bruttoinlands -
produkt (BIP) wird im laufenden Jahr um 
2,25 Prozent sinken. Das ist der stärkste 
Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Die Regierung erwartet einen Export -
rückgang um 8,9 Prozent und ein Minus 
bei den Importen um fünf Prozent. Sie 
schätzt, dass die Arbeitslosenquote 2009 
um 0,6 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent 
steigt, was einem Verlust von einer hal -
ben Million Arbeitsplätze entspricht. Die 
Inflationsrate, so die Regierung, werde 
bei nur 0,5 Prozent liegen und darum, 
das ist die Hoffnung, werde der priva -
te Konsum um 0,8 Prozent zunehmen. 
Ähnlich wie die EU-Kommission hofft 
der Wirtschaftsminister mit einer Wende 
bei der Wirtschaftsentwicklung bereits 
in der zweiten Jahreshälfte. Dabei setzt 
er auch auf die Wirkung des am 12. 
Januar vom Koalitionsausschuss verein -
barten und inzwischen auf den parla -
mentarischen Weg gebrachten zweiten 
Konjunkturpakets in Höhe von rund 50 
Milliarden Euro. 

Dieses Paket werde in verschiedene 
Gesetzentwürfe aufgeteilt, hatte Regie -
rungssprecher Ulrich Wilhelm  zunächst 
verkündet. So sollte vermieden wer -
den, dass der Bundesrat einzelne Teile 
vorübergehend blockieren kann. Diese 
Überlegungen haben sich erledigt, weil 
inzwischen eine Mehrheit in der Län -
derkammer als sicher gilt. Jetzt werden 
alle Regelungen in einem einzigen Arti -
kelgesetz zusammengefasst und nur der 
Nachtragshaushalt und die Änderung der 
Kfz-Steuer separat behandelt. Haushalts -
fragen werden nie im Zusammenhang 
mit anderen Gesetzentwürfen beraten, 
und für die neue Kfz-Steuer muss das 
Grundgesetz geändert werden, weil die 
Einnahmen daraus künftig dem Bund, 
nicht mehr den Ländern zustehen.

Die Finanzkrise macht sich auch bei der 
Assekuranz bemerkbar, aber unterschied -

Renditen das einzige Kriterium bei Anla -
geentscheidungen waren, sind offen -
sichtlich vorbei. Sicherheit und Seriosität 
spielen wieder eine wichtige Rolle. Die 
Versicherer haben die große Chance, ihr 
Profil nachhaltig zu stärken.“ 

Die Nachfrage nach Riester-Policen ist 
ungebrochen. Inzwischen werden bei 
der Zentralen Zulagestelle für Altersver -
mögen (ZfA) 8,5 Millionen Zulagekonten 
für die staatlich geförderte zusätzliche 
Altersvorsorge geführt. Bis Ende Novem -
ber 2008 wurden insgesamt 9,5 Millio -
nen Zulageanträge gestellt, 2,2 Millionen 
mehr als im Jahr zuvor. Die Bundesre -
gierung gehe davon aus, dass die Zahl 
der Anträge in den kommenden Jahren 
weiter steigen wird, heißt es in einer 
Antwort auf eine Kleine Anfrage der 
Liberalen. Die Bearbeitung der Anträge 
erfolge grundsätzlich maschinell ohne 
Beteiligung von Sachbearbeitern.  

Im zweiten Halbjahr 2008 ist die Zahl 
der Deutschen, die direkt oder indirekt 
über Aktienfonds an börsennotierten 
Unternehmen beteiligt sind, um mehr 
als eine Million auf derzeit 8,8 Millionen 
oder 13,5 Prozent der Bevölkerung gefal -
len. Das geht aus einer Umfrage unter 
30.000 Anlegern hervor, die Infratest 
im Auftrag des Deutschen Aktienins -
tituts (DAI) durchgeführt hat. Im Jahr 
2001, als die Zahl der Aktionäre und 
Fondsbesitzer mit knapp 13 Millionen 
den Höhepunkt erreichte, verfügte noch 
jeder fünfte erwachsene Deutsche über 
ein entsprechendes Depot. Vor allem 
die Fondsgesellschaften leiden unter 
Aktienmüdigkeit. Die Zahl der Besitzer 
von Aktienfondsanteilen und gemisch -
ten Fonds ist um 1,1 auf 6,6 Millionen 
gesunken. 

Nach Ansicht der Bundesregierung ist die 
betriebliche Altersversorgung gut gegen 
mögliche Verluste im Zusammenhang 
mit der weltweiten Finanzmarktkrise 
geschützt. Ausgangspunkt für jede Form 
von Betriebsrente sei die arbeitsrecht -
liche Zusage des Arbeitgebers, für die 
er ausnahmslos hafte, schrieb die Bun -
desregierung Anfang Dezember 2008 in 
der Antwort auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1. Die 
betriebliche Altersversorgung in der Bun -
desrepublik unterscheide sich wesentlich 
von der anderer europäischer Länder 
und der USA. Dort seien sogenannte Bei -
tragszusagen weit verbreitet, bei denen 
der Arbeitgeber nur für das Abführen 
des Beitrags an eine Pen sionseinrichtung 
hafte, nicht aber für die Rentenerfüllung, 
begründet die Regierung ihre Aussage. 
Sie weist ferner auf die Insolvenzsiche -
rung durch den Pensions-Sicherungs-
Verein (PSVaG) und die Aufsicht durch 
die BaFin hin. In ihrem Schreiben betont 
sie außerdem, auch die Sicherheit der 
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lich bei den einzelnen Gesellschaften und 
insgesamt nicht so stark wie zunächst 
befürchtet. Wegen der schwachen Akti -
enmärkte und niedrigerer Anlagerendi -
ten der Anleihen hatten viele Experten 
erwartet, die Lebensversicherer würden 
ihre laufende Verzinsung deutlich sen -
ken. Doch die meisten Gesellschaften 
halten ihre laufende Verzinsung in die -
sem Jahr stabil, wie die Ratingagentur 
Assekurata festgestellt hat. Nach ihrer 
Untersuchung haben von 73 beobachte -
ten Lebensversicherern, die für mehr als 
95 Prozent des Marktes stehen, nur 27 
die laufende Verzinsung der Verträge ver -
ringert. Dadurch sinkt der Durchschnitt 
in dieser Gruppe nur leicht von 4,38 auf 
4,28 Prozent. 

Zwar hätten auch die Lebensversicherer 
in der Finanzkrise Geld verloren, sagte 
Reiner Will , geschäftsführender Gesell -
schafter von Assekurata. Die durch -
schnittliche Aktienquote der Versicherer 
liege aber lediglich bei etwa fünf Prozent. 
Von Verlusten mit Subprime-Papieren 
und anderen Kreditverbriefungen sind 
sie nach eigenen Angaben und nach 
Urteil der Aufsichtsbehörde BaFin eben -
falls nur geringfügig betroffen. Sorgen 
bereiteten die niedrigen Zinsen für siche -
re Staatsanleihen. Da werde es schwer, 
die im Durchschnitt aller Verträge garan -
tierte Verzinsung von gut 3,5 Prozent 
zu erwirtschaften. Renditen von fünf 
Prozent oder mehr sind vorerst nicht 
mehr zu erzielen. 

Refinanzierungsprobleme wie die Ban -
ken haben die Versicherer nicht. In jeder 
Sekunde fließen mehr als 5.000 Euro 
in ihre Kassen. Im Jahr 2008 haben die 
deutschen Versicherungsunternehmen 
insgesamt mehr als 165 Milliarden Euro 
eingenommen, allein die Lebensversi -
cherungen 80 Milliarden Euro. 

Zwar meinen viele Kunden, auch die 
Glaubwürdigkeit der Assekuranz sei 
durch die Finanzkrise gefährdet, noch 
immer aber vertraut eine Mehrheit den 
Lebensversicherungen. Dazu merkte die 
Financial Times Deutschland in einer 
Kolumne am 9. Januar an: „Exotische 
Anlageformen, deren Namen kaum 
jemand fehlerfrei aussprechen konnte, 
machten in den vergangenen Jahren 
das Rennen. Eine Kapitallebensversiche -
rung konnte da schon rein phonetisch 
kaum mithalten. Angestaubt, konserva -
tiv, langweilig – ihr Image war im Keller. 
Doch das Blatt hat sich gewendet. Ange -
sichts der Turbulenzen an den Kapital -
märkten hat sich die Lebensversicherung 
gemausert und gewinnt bei den Anlegern 
zusehends an Bedeutung, zu Recht, wie 
ich meine. (…) Das Image einiger Banken 
befindet sich seit der Lehman-Brothers-
Pleite auf stetiger Talfahrt. Versicherer 
hingegen werden zunehmend als äußerst 
solide und vertrauenswürdig angesehen 
– krisenerprobt. Die Zeiten, als hohe 
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staatlich geförderten zusätzlichen Alters -
versorgung durch die Riester- und Basis-
Rente sei sehr hoch. Allen Produkten 
gemeinsam sei die verpflichtende Zusage 
der Anbieter, dass zu Beginn der Auszah -
lungsphase mindestens die vom Sparer 
eingezahlten Beträge und die staatlichen 
Zulagen für die Rente zur Verfügung 
stehen müssen. Wegen der staatlichen 
Zusagen sei damit immer ein positives 
Sparergebnis sichergestellt. 

Mit fast 16 Milliarden Euro hat die Nach -
haltigkeitsrücklage der gesetzlichen Ren -
tenversicherung Ende 2008 den höchs -
ten Stand seit 1994 erreicht. Sie ist um 
250 Millionen Euro höher ausgefallen 
als der Schätzerkreis Rente, dem Vertre -
ter des Bundessozialministeriums, der 
Versicherungsträger und der zuständigen 
Aufsichtsbehörde angehören, noch im 
Oktober 2008 angenommen hat. Die 
Rücklage entspricht jetzt 98 Prozent 
einer Monatsausgabe. Nach geltendem 
Recht muss sie bis zum eineinhalbfachen 
Wert einer Monatsausgabe aufgestockt 
werden. Ursache sind die höheren Bei -
tragseinnahmen im vergangenen Jahr 
als Folge des Aufschwunges am Arbeits -
markt und des Rekordstandes in der 
Beschäftigung. 

Noch rechnet das Statistische Bundes -
amt, doch es gilt als sicher, dass auch die 
Rentner von der positiven Entwicklung 
profitieren. Die Rentenanpassung zur 
Jahresmitte wird voraussichtlich – auch 
wegen der Aussetzung des Riester-Faktors 
– die Zwei-Prozent-Marke überschreiten. 
Ende Februar soll der endgültige Anpas -
sungswert feststehen. 

Noch im Januar wird der Schätzerkreis 
Rente seine erneute Prognose für die 
Entwicklung der Rentenkassen im lau -
fenden Jahr vorlegen. Wegen der Wirt -
schaftskrise wird er seine Vorhersage 
vom Herbst 2008 korrigieren, denn der 
erwartete Überschuss von drei Milliar -
den Euro wird 2009 nicht erreicht wer -
den. Jetzt gehen die Schätzer davon 
aus, dass die Lohnsteigerungen geringer 
ausfallen werden und die Beschäftigung 
zurückgehen wird. Doch die Krise schlägt 
zunächst nicht voll auf die Einnahmen 
der Rentenversicherung durch, weil die 
Arbeitslosenversicherung für Empfänger 
von Arbeitslosengeld I noch 80 Prozent 
der Rentenbeiträge an die Versicherungs -
träger abführt. In diesem Bereich wer -
den Mindereinnahmen von bis zu zwei 
Milliarden Euro erwartet. Ähnlich stark 
könnte sich die Zunahme der Arbeitslo -
sigkeit auswirken. Auf der anderen Seite 
spart die Rentenversicherung durch das 
Konjunkturpaket. Bis jetzt hat sie vorge -
sehen, 14,8 Milliarden Euro an die Kran -
kenversicherung der Rentner zu überwei -
sen. Der um 0,6 Prozentpunkte niedri -
gere Krankenkassenbeitrag entlastet die 
Rentenversicherung um 300 Millionen 

Euro, wenn der ermäßigte Beitragssatz 
von der Jahresmitte an gilt; für das ganze 
Jahr wären es 600 Millionen Euro. 

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Renten -
versicherung bleibt bis zum Jahr 2011 
stabil bei 19,9 Prozent, sinkt 2012 auf 
19,2 Prozent und 2013 weiter auf 19,1 
Prozent. Auf diesem Niveau bleibt er 
unverändert bis 2017, steigt 2019 auf 
20 Prozent und im Jahr 2022 auf 20,4 
Prozent. Das geht aus dem Rentenversi -
cherungsbericht 2008 hervor, der jetzt als 
Unterrichtung vorliegt. Danach werden 
die Renten bis 2022 um insgesamt 32 
Prozent erhöht. Das entspreche einer 
Steigerungsrate von 1,9 Prozent pro Jahr, 
so die Bundesregierung. 

Nach einer aktuellen Studie der gewerk -
schaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung 
unterschätzt die Bundesregierung das 
Armutsrisiko im Alter der heute akti -
ven Arbeitnehmer. Laut Studie blenden 
sowohl der Alterssicherungsbericht als 
auch die Ende November 2007 veröffent -
lichte Studie Altersvorsorge in Deutsch -
land 2005 (AVID 2005) weitgehend aus, 
dass die wachsende Gruppe der Bezie-
her von Niedrigeinkommen – teilzeitbe -
schäftigte Frauen und Geringverdiener 
– ein erhöhtes Armutsrisiko im Alter 
hätten. „Aus Niedrigeinkommen werden 
Armutsrenten“, heißt es in der Studie.

Der Bundesfinanzhof hat keine verfas -
sungsrechtlichen Bedenken gegen die 
zum 1. Januar 2005 eingeführte nachge -
lagerte Besteuerung der Renten. Auch die 
Übergangsregelung, mit der der Gesetz -
geber von 2005 bis 2040 den System -
wechsel vollzieht, sei nicht zu beanstan -
den, entschied das höchste deutsche 
Steuergericht in einem am 7. Januar 
2009 veröffentlichten Urteil 2. Anlass für 
die Umstellung war ein Urteil des Bun -
desverfassungsgerichts, das die bis dahin 
geltende Begünstigung von Rentnern 
gegenüber pensionierten Beamten durch 
den Fiskus verboten hatte. Ehemalige 
Beamte mussten ihre Pensionen voll ver -
steuern, Rentner dagegen nur den soge -
nannten Ertragsanteil ihrer Altersbezüge. 
Künftig werden Renten und Pensionen 
generell besteuert, die Beiträge zur Ren -
tenversicherung bleiben steuerfrei. Um 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
wird die Neuregelung schrittweise bis 
zum Jahr 2040 in Kraft gesetzt. 

Vor allem gegen diese Übergangsregelung 
hatte ein selbstständiger Rechtsanwalt 
geklagt. Das Gericht rechnete ihm vor, 
in seinem Fall sei es zu keiner Doppelbe -
steuerung gekommen und wies die Klage 
ab. Ein Sprecher des Bundesfinanzhofs 
vermutet, dass der Anwalt jetzt das Bun -
desverfassungsgericht anrufen wird.
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Von Dezember 2007 bis Oktober 2008 
sind bei der Deutschen Rentenversiche -
rung Bund (DRV Bund) rund 39.000 
Anträge von ostdeutschen Frauen ein -
gegangen, in denen diese eine Neube -
rechnung ihrer Rente beantragt haben. 
Hintergrund dafür ist ein Urteil des Bun -
dessozialgerichts vom Juli 2005, in dem 
festgestellt wird, dass die Höherbewer -
tung der Kindererziehungszeiten vom 
1. Juli 2000 nicht auf den abzuschmel -
zenden Auffüllbetrag bei der Rente ost -
deutscher Frauen angerechnet werden 
darf. Bis zum 1. November 2008 sei in 
24.000 Fällen eine Neuberechnung der 
Rente erfolgt, schreibt die Regierung in 
einer Antwort auf eine Kleine Anfrage 
der Linksfraktion. 

Eine bereits in der DDR erworbene 
zusätzliche Altersversorgung wird auch 
dann anerkannt, wenn der Beschäfti -
gungsbetrieb nicht bereits zum 30. Juni 
1990 privatisiert worden ist. Bei allen 
Beschäftigten, die zu DDR-Zeiten eine 
wirksame Versorgungszusage über die 
zusätzliche Altersversorgung der tech-
nischen Intelligenz (AV) erhalten hät -
ten, sei die Umwandlung des Betriebes 
vor dem 30. Juni 1990 ohne rechtliche 
Bedeutung. Dieser Stichtag sei auch für 
jene Beschäftigten nicht relevant, die 
zu DDR-Zeiten zunächst eine wirksa -
me Versorgungszusage erhalten hätten, 
die ihnen dann jedoch aberkannt wor -
den sei, teilte die Bundesregierung Mitte 
Dezember 2008 mit.

Das Bundesarbeitsgericht hat am 14. 
Januar entschieden, dass auch die überle -
benden Partner einer gleichgeschlechtli -
chen eingetragenen Lebenspartnerschaft 
einen Anspruch auf eine betriebliche 
Hinterbliebenenrente haben können 3. 
Wenn Arbeitgeber den Ehegatten ihrer 
verstorbenen Mitarbeiter eine entspre -
chende Versorgung zusagten, müsse 
dieses Angebot auch für homosexuelle 
Lebenspartner gelten. Voraussetzung für 
die Ansprüche ist, dass der verstorbe -
ne Partner zur Zeit der Reform von 
2005, durch die homosexuelle Partner im 
Bereich der gesetzlichen Rentenversiche -
rung Ehepaaren gleichgestellt wurden, 
noch ein Rechtsverhältnis mit seinem 
Arbeitgeber hatte. Die allgemein „Homo -
ehe“ genannte eingetragene Lebenspart -
nerschaft gibt es in Deutschland seit dem 
Jahr 2001. Nach Angaben des Statisti -
schen Bundesamtes lebten 2007 rund 
15.000 Paare, vorwiegend Männer, in 
diesen Partnerschaften.

Das neue einheitliche Zahlungssystem 
SEPA soll künftig auch für Rentenzahlun -
gen genutzt werden. Die Rentenversiche -
rung stellt ihre Daten bereits von Konto -
nummer und Bankleitzahl auf IBAN und 
BIC um. Frühestens im November dieses 
Jahres soll mit dem SEPA-Überweisungs -
verfahren begonnen werden. 
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